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VERORDNUNG (EG) Nr. 1228/2003 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 26. Juni 2003

über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden
Stromhandel

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN
UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame Vorschrif-
ten für den Elektrizitätsbinnenmarkt (4) war ein wichtiger Schritt
zur Vollendung des Elektrizitätsbinnenmarkts.

(2) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung am 23 und 24. März
2000 in Lissabon dazu aufgerufen, zügig an der Vollendung des
Binnenmarktes sowohl im Elektrizitäts- als auch im Gassektor zu
arbeiten und die Liberalisierung in diesen Sektoren zu beschleu-
nigen, um in diesen Bereichen einen voll funktionsfähigen Bin-
nenmarkt zu verwirklichen.

(3) Die Schaffung eines echten Elektrizitätsbinnenmarkts sollte durch
eine Intensivierung des Stromhandels gefördert werden, der der-
zeit im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen unterentwickelt
ist.

(4) Für die Tarifgestaltung bei der grenzüberschreitenden Übertra-
gung und die Zuweisung verfügbarer Verbindungskapazitäten
sollten faire, kostenorientierte, transparente und unmittelbar gel-
tende Regeln eingeführt werden, die einem Vergleich zwischen
effizienten Netzbetreibern aus strukturell vergleichbaren Gebieten
Rechnung tragen und die Bestimmungen der Richtlinie 96/92/EG
ergänzen, damit für grenzüberschreitende Transaktionen ein ef-
fektiver Zugang zu den Übertragungsnetzen gewährleistet ist.

(5) Der Rat (Energie) hat am 30. Mai 2000 in seinen Schlussfolge-
rungen die Kommission, die Mitgliedstaaten und die nationalen
Regulierungsbehörden und Verwaltungen aufgefordert, für die
rechtzeitige Durchführung von Engpassmanagementmaßnahmen
und in Verbindung mit den Europäischen Übertragungsnetzbetrei-
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bern (ETSO) für die zügige Einführung eines stabilen längerfris-
tigen Tarifierungssystems, von dem die geeigneten Kostenauftei-
lungssignale an die Marktteilnehmer ausgehen, zu sorgen.

(6) Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom 6.
Juli 2000 zum Zweiten Bericht der Kommission über den Stand
der Liberalisierung der Energiemärkte Netznutzungsbedingungen
in den Mitgliedstaaten verlangt, die den grenzüberschreitenden
Handel mit Strom nicht behindern, und die Kommission aufge-
fordert, konkrete Vorschläge zur Überwindung der bestehenden
innergemeinschaftlichen Handelshemmnisse zu unterbreiten.

(7) Es ist wichtig, dass Drittländer, die Teil des europäischen Strom-
netzes sind, den in dieser Verordnung enthaltenen Regeln und
den nach dieser Verordnung erlassenen Leitlinien entsprechen,
damit das effektive Funktionieren des Binnenmarktes verbessert
wird.

(8) In dieser Verordnung sollten die Grundsätze der Tarifierung und
Kapazitätszuweisung festgelegt und gleichzeitig der Erlass von
Leitlinien vorgesehen werden, die die einschlägigen Grundsätze
und Methoden näher ausführen, um eine rasche Anpassung an
veränderte Gegebenheiten zu ermöglichen.

(9) In einem offenen, vom Wettbewerb geprägten Markt sollten
Übertragungsnetzbetreiber für die Kosten, die durch grenzüber-
schreitende Stromflüsse über ihre Netze entstehen, von den Be-
treibern der Übertragungsnetze, aus denen die grenzüberschreiten-
den Stromflüsse stammen, und der Netze, in denen diese Strom-
flüsse enden, einen Ausgleich erhalten.

(10) Die zum Ausgleich zwischen den Übertragungsnetzbetreibern ge-
leisteten Zahlungen und verbuchten Einnahmen sollten bei der
Festsetzung der nationalen Netztarife berücksichtigt werden.

(11) Der für den Zugang zu einem jenseits der Grenze bestehenden
Netz tatsächlich zu zahlende Betrag kann je nach den beteiligten
Übertragungsnetzbetreibern und infolge der unterschiedlich ge-
stalteten Tarifierungssysteme der Mitgliedstaaten erheblich variie-
ren. Eine gewisse Harmonisierung ist daher zur Vermeidung von
Handelsverzerrungen erforderlich.

(12) Es wäre ein geeignetes System langfristiger standortbezogener
Preissignale erforderlich, das auf dem Grundsatz beruht, dass
die Höhe der Netzzugangsentgelte das Verhältnis zwischen Er-
zeugung und Verbrauch in der betroffenen Region berücksichti-
gen sollte, was durch eine Differenzierung der von den Erzeugern
und/oder Verbrauchern zu entrichtenden Netzzugangsentgelte
auszuführen ist.

(13) Entfernungsabhängige Tarife oder, soweit geeignete standortbezo-
gene Preissignale vorhanden sind, ein spezieller, nur von Export-
euren oder Importeuren zu zahlender Tarif, der zusätzlich zu dem
generellen Entgelt für den Zugang zum nationalen Netz verlangt
wird, wären nicht zweckmäßig.

(14) Voraussetzung für einen funktionierenden Wettbewerb im Bin-
nenmarkt sind diskriminierungsfreie und transparente Entgelte
für die Netznutzung einschließlich der Verbindungsleitungen im
Übertragungsnetz. Auf diesen Leitungen sollte unter Einhaltung
der Sicherheitsstandards für einen sicheren Netzbetrieb eine mög-
lichst große Kapazität zur Verfügung stehen.

(15) Es ist wichtig, zu verhindern, dass unterschiedliche Sicherheits-,
Betriebs- und Planungsstandards, die von Übertragungsnetzbetrei-
bern in den Mitgliedstaaten verwendet werden, zu einer Wett-
bewerbsverzerrung führen. Darüber hinaus sollten verfügbare
Übertragungskapazitäten und die Sicherheits-, Planungs- und Be-
triebsstandards, die sich auf die verfügbaren Übertragungskapazi-
täten auswirken, für die Marktteilnehmer transparent sein.
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(16) Die Verwendung von Einnahmen aus einem Engpassmanagement
sollte nach bestimmten Regeln erfolgen, es sei denn, die spezi-
fische Art der betreffenden Verbindungsleitung rechtfertigt eine
Ausnahme von diesen Regeln.

(17) Engpässe sollten auf unterschiedliche Weise bewältigt werden
dürfen, sofern die verwendeten Methoden den Übertragungsnetz-
betreibern und Marktteilnehmern die richtigen wirtschaftlichen
Signale geben und auf Marktmechanismen beruhen.

(18) Für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes sollten
Verfahren vorgesehen werden, nach denen die Kommission Ent-
scheidungen und Leitlinien unter anderem für die Tarifierung und
Kapazitätszuweisung erlassen kann und die gleichzeitig die Betei-
ligung der Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten an diesem
Prozess — gegebenenfalls durch ihren europäischen Verband —
gewährleisten. Den Regulierungsbehörden kommt, zusammen mit
anderen einschlägigen Behörden der Mitgliedstaaten, im Hinblick
auf ihren Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des Elektrizi-
tätsbinnenmarktes eine wichtige Rolle zu.

(19) Die Mitgliedstaaten und die zuständigen nationalen Behörden
sollten dazu verpflichtet sein, der Kommission einschlägige In-
formationen zu liefern. Diese Informationen sollten von der Kom-
mission vertraulich behandelt werden. Soweit erforderlich, sollte
die Kommission die Möglichkeit haben, einschlägige Informatio-
nen unmittelbar von den betreffenden Unternehmen anzufordern,
vorausgesetzt, dass die zuständigen nationalen Behörden infor-
miert sind.

(20) Nationale Regulierungsbehörden sollten für die Einhaltung dieser
Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen Leitlinien
sorgen.

(21) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, welche Sanktionen bei ei-
nem Verstoß gegen diese Verordnung zu verhängen sind, und für
ihre Durchsetzung sorgen. Die Sanktionen müssen wirksam, ver-
hältnismäßig und abschreckend sein.

(22) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahmen, nämlich die Schaf-
fung eines harmonisierten Rahmens für den grenzüberschreiten-
den Stromhandel, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht erreicht
werden kann und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen
der Maßnahmen besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen ist,
kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des
Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Ent-
sprechend den in demselben Artikel genannten Verhältnismäßig-
keitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das für die Errei-
chung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(23) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnah-
men sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung
der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (1)
erlassen werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Geltungsbereich

Ziel dieser Verordnung ist die Festlegung gerechter Regeln für den
grenzüberschreitenden Stromhandel und somit eine Verbesserung des
Wettbewerbs auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt unter Berücksichtigung
der Besonderheiten nationaler und regionaler Märkte. Dies beinhaltet die
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Schaffung eines Ausgleichsmechanismus für grenzüberschreitende
Stromflüsse und die Festlegung harmonisierter Grundsätze für die Ent-
gelte für die grenzüberschreitende Übertragung und für die Zuweisung
der auf den Verbindungsleitungen zwischen nationalen Übertragungs-
netzen verfügbaren Kapazitäten.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die in Artikel 2 der
Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbin-
nenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG (1) aufgeführten
Begriffsbestimmungen mit Ausnahme der Bestimmung des Begriffs
„Verbindungsleitung“, die durch folgende Begriffsbestimmung ersetzt
wird:

„Verbindungsleitung“ bezeichnet eine Übertragungsleitung, die eine
Grenze zwischen Mitgliedstaaten überquert oder überspannt und die
nationalen Übertragungsnetze der Mitgliedstaaten verbindet.

(2) Ferner bezeichnet der Ausdruck

a) „Regulierungsbehörden“die Regulierungsbehörden nach Artikel 23
Absatz 1 der Richtlinie 2003/54/EG;

b) „grenzüberschreitender Stromfluss“das physikalische Durchströmen
einer elektrischen Energiemenge durch ein Übertragungsnetz eines Mit-
gliedstaats aufgrund der Auswirkungen der Tätigkeit von Erzeugern
und/oder Verbrauchern außerhalb dieses Mitgliedstaats auf dessen
Übertragungsnetz. Sind Übertragungsnetze von zwei oder mehr Mit-
gliedstaaten ganz oder teilweise Teil eines einzigen Regelblocks, so
wird ausschließlich für die Zwecke des Ausgleichsmechanismus zwi-
schen Übertragungsnetzbetreibern gemäß Artikel 3 der Regelblock in
seiner Gesamtheit als Teil des Übertragungsnetzes eines der betreffen-
den Mitgliedstaaten angesehen, um zu verhindern, dass Stromflüsse
innerhalb von Regelblöcken als grenzüberschreitende Stromflüsse ange-
sehen werden und Ausgleichszahlungen gemäß Artikel 3 auslösen. Die
Regulierungsbehörden der betroffenen Mitgliedstaaten können beschlie-
ßen, als Teil welches betroffenen Mitgliedstaats der Regelblock in seiner
Gesamtheit angesehen wird;

c) „Engpass“eine Situation, in der eine Verbindung zwischen nationa-
len Übertragungsnetzen wegen unzureichender Kapazität der Verbin-
dungsleitungen und/oder der betreffenden nationalen Übertragungsnetze
nicht alle Stromflüsse im Rahmen des von den Marktteilnehmern ge-
wünschten internationalen Handels bewältigen kann;

d) „deklarierte Ausfuhr“die Einspeisung von Strom in einem Mitglied-
staat auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung, wonach des-
sen gleichzeitige entsprechende Entnahme („deklarierte Einfuhr“) in
einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland erfolgt;

e) „deklarierter Transit“den Fall, dass eine „deklarierte Ausfuhr“ von
Strom stattfindet und der angegebene Transaktionspfad ein Land ein-
bezieht, in dem weder die Einspeisung noch die gleichzeitige entspre-
chende Entnahme des Stroms erfolgt;

f) „deklarierte Einfuhr“die Entnahme von Strom in einem Mitgliedstaat
oder einem Drittland bei gleichzeitiger Einspeisung von Strom („dekla-
rierte Ausfuhr“) in einem anderen Mitgliedstaat;

g) „neue Verbindungsleitung“eine Verbindungsleitung, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung noch nicht fertig gestellt ist.
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Artikel 3

Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern

(1) Übertragungsnetzbetreiber erhalten einen Ausgleich für die Kos-
ten, die durch grenzüberschreitende Stromflüsse über ihre Netze entste-
hen.

(2) Den in Absatz 1 genannten Ausgleich leisten die Betreiber der
nationalen Übertragungsnetze, aus denen die grenzüberschreitenden
Stromflüsse stammen, und der Netze, in denen diese Stromflüsse enden.

(3) Die Ausgleichszahlungen werden regelmäßig für einen bestimm-
ten Zeitraum in der Vergangenheit geleistet. Die Zahlungen werden,
wenn nötig, nachträglich den tatsächlich entstandenen Kosten angepasst.

Der erste Zeitraum, für den Ausgleichszahlungen zu leisten sind, wird in
den Leitlinien nach Artikel 8 festgesetzt.

(4) Die Kommission entscheidet nach dem Verfahren des Artikels 13
Absatz 2 über die Höhe der zu leistenden Ausgleichszahlungen.

(5) Die Größe der durchgeleiteten grenzüberschreitenden Stromflüsse
und die Größe der als aus nationalen Übertragungsnetzen stammend
und/oder dort endend festgestellten grenzüberschreitenden Stromflüsse
werden auf der Grundlage der in einem bestimmten Zeitraum tatsächlich
gemessenen materiellen Leistungsflüsse bestimmt.

(6) Die infolge der Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse
entstandenen Kosten werden auf der Grundlage der zu erwartenden
langfristigen durchschnittlichen zusätzlichen Kosten ermittelt, wobei
Verluste, Investitionen in neue Infrastrukturen und ein angemessener
Teil der Kosten der vorhandenen Infrastruktur zu berücksichtigen
sind, soweit diese Infrastruktur zur Übertragung grenzüberschreitender
Stromflüsse genutzt wird, wobei insbesondere zu berücksichtigen ist,
dass die Versorgungssicherheit zu gewährleisten ist. Bei der Ermittlung
der entstandenen Kosten werden anerkannte Standardkostenberech-
nungsverfahren verwendet. Nutzen, der in einem Netz infolge der
Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse entsteht, ist zur Verrin-
gerung des erhaltenen Ausgleichs zu berücksichtigen.

Artikel 4

Netzzugangsentgelte

(1) Die Entgelte, die die Netzbetreiber für den Zugang zu den Netzen
berechnen, müssen transparent sein, der Notwendigkeit der Netzsicher-
heit Rechnung tragen und die tatsächlichen Kosten insofern widerspie-
geln, als sie denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netz-
betreibers entsprechen, und ohne Diskriminierung angewandt werden.
Diese Entgelte dürfen nicht entfernungsabhängig sein.

(2) Den Erzeugern und Verbrauchern („Last“) kann ein Entgelt für
den Zugang zu den Netzen in Rechnung gestellt werden. Der Anteil,
den die Erzeuger an dem gesamten Netzentgelt tragen, muss vorbehalt-
lich der Notwendigkeit geeigneter und wirksamer standortbezogener
Preissignale niedriger als der Anteil der Verbraucher sein. Gegebenen-
falls müssen von der Höhe der den Erzeugern und/oder Verbrauchern
berechneten Tarife standortbezogene Preissignale auf europäischer
Ebene ausgehen und diese den Umfang der verursachten Netzverluste
und Engpässe und Investitionskosten für Infrastrukturen berücksichti-
gen. Dies hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, in ihrem Hoheitsge-
biet standortbezogene Preissignale vorzusehen oder bestimmte Mecha-
nismen anzuwenden, um sicherzustellen, dass die von den Verbrauchern
(„Last“) zu tragenden Netzzugangsentgelte in ihrem gesamten Hoheits-
gebiet einheitlich sind.

(3) Bei der Festsetzung der Netzzugangsentgelte ist Folgendes zu
berücksichtigen:
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— die im Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwischen Übertra-
gungsnetzbetreibern geleisteten Zahlungen und verbuchten Einnah-
men;

— die tatsächlich geleisteten und eingegangenen Zahlungen sowie die
für künftige Zeiträume erwarteten Zahlungen, die auf der Grundlage
vergangener Zeiträume geschätzt werden.

(4) Sind geeignete und wirksame standortbezogene Preissignale ge-
mäß Absatz 2 vorhanden, so werden die den Erzeugern und Verbrau-
chern für den Zugang zu den Netzen in Rechnung gestellten Entgelte,
wie in dem zugrunde liegenden Geschäftsvertrag vorgesehen, unabhän-
gig von den Herkunfts- und Bestimmungsländern des Stroms berechnet.
Dies gilt unbeschadet etwaiger Entgelte für deklarierte Ausfuhren und
deklarierte Einfuhren aufgrund des in Artikel 6 genannten Engpassma-
nagements.

(5) Für einzelne Transaktionen für deklarierten Stromtransit wird kein
besonderes Netzentgelt verlangt.

Artikel 5

Informationen über Verbindungskapazitäten

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber richten Verfahren für die Koordi-
nierung und den Informationsaustausch ein, um die Netzsicherheit im
Rahmen des Engpassmanagements zu gewährleisten.

(2) Die von den Übertragungsnetzbetreibern verwendeten Sicherheits-
, Betriebs- und Planungsstandards werden öffentlich bekannt gemacht.
Zu den veröffentlichten Informationen gehört ein allgemeines Modell
für die Berechnung der Gesamtübertragungskapazität und der Sicher-
heitsmarge, das auf den elektrischen und physikalischen Netzmerkmalen
beruht. Derartige Modelle müssen durch die Regulierungsbehörden ge-
nehmigt werden.

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen die für jeden Tag
geschätzte verfügbare Übertragungskapazität unter Angabe etwaiger be-
reits reservierter Kapazitäten. Diese Veröffentlichungen erfolgen zu be-
stimmten Zeitpunkten vor dem Übertragungstag und umfassen auf jeden
Fall Schätzungen für die nächste Woche und den nächsten Monat, sowie
quantitative Angaben darüber, wie verlässlich die verfügbare Kapazität
voraussichtlich bereitgestellt werden kann.

Artikel 6

Allgemeine Grundsätze für das Engpassmanagement

(1) Netzengpässen wird mit nichtdiskriminierenden marktorientierten
Lösungen begegnet, von denen wirksame wirtschaftliche Signale an die
Marktteilnehmer und beteiligten Übertragungsnetzbetreiber ausgehen.
Netzengpässe werden vorzugsweise durch nichttransaktionsbezogene
Methoden bewältigt, d.h. durch Methoden, die keinen Unterschied zwi-
schen den Verträgen einzelner Marktteilnehmer machen.

(2) Transaktionen dürfen nur in Notfällen eingeschränkt werden, in
denen der Übertragungsnetzbetreiber schnell handeln muss und ein Re-
dispatching oder Countertrading nicht möglich ist. Jedes diesbezügliche
Verfahren muss nichtdiskriminierend angewendet werden.

Abgesehen von Fällen höherer Gewalt werden Marktteilnehmer, denen
Kapazitäten zugewiesen wurden, für jede Einschränkung entschädigt.

(3) Den Marktteilnehmern wird unter Beachtung der Sicherheitsstan-
dards für den sicheren Netzbetrieb die maximale Kapazität der Verbin-
dungsleitungen und/oder der die grenzüberschreitenden Stromflüsse
betreffenden Übertragungsnetze zur Verfügung gestellt.
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(4) Die Marktteilnehmer teilen den betreffenden Übertragungsnetz-
betreibern rechtzeitig vor dem jeweiligen Betriebszeitraum mit, ob sie
die zugewiesene Kapazität zu nutzen gedenken. Zugewiesene Kapazitä-
ten, die nicht in Anspruch genommen werden, gehen nach einem offe-
nen, transparenten und nichtdiskriminierenden Verfahren an den Markt
zurück.

(5) Die Übertragungsnetzbetreiber saldieren, soweit technisch mög-
lich, die auf der überlasteten Verbindungsleitung in gegenläufiger Rich-
tung beanspruchten Kapazitäten, um diese Leitung bis zu ihrer maxima-
len Kapazität zu nutzen. Unter vollständiger Berücksichtigung der Netz-
sicherheit dürfen Transaktionen, die mit einer Entlastung verbunden
sind, in keinem Fall abgelehnt werden.

(6) Einnahmen aus der Zuweisung von Verbindungen sind für einen
oder mehrere der folgenden Zwecke zu verwenden:

a) Gewährleistung der tatsächlichen Verfügbarkeit der zugewiesenen
Kapazität;

b) Netzinvestitionen für den Erhalt oder Ausbau von Verbindungskapa-
zitäten;

c) als Einkünfte, die von den Regulierungsbehörden bei der Genehmi-
gung der Berechnungsmethode für die Tarife und/oder bei der Be-
urteilung der Frage, ob die Tarife geändert werden sollten, zu be-
rücksichtigen sind.

Artikel 7

Neue Verbindungsleitungen

(1) Neue Gleichstrom-Verbindungsleitungen können auf Antrag von
den Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 6 der vorliegenden Verord-
nung sowie des Artikels 20 und des Artikels 23 Absätze 2, 3 und 4 der
Richtlinie 2003/54/EG unter folgenden Voraussetzungen ausgenommen
werden:

a) Durch die Investition wird der Wettbewerb in der Stromversorgung
verbessert;

b) das mit der Investition verbundene Risiko ist so hoch, dass die
Investition ohne die Gewährung einer Ausnahme nicht getätigt
würde;

c) die Verbindungsleitung muss Eigentum einer natürlichen oder juris-
tischen Person sein, die zumindest der Rechtsform nach von den
Netzbetreibern getrennt ist, in deren Netzen die entsprechende Ver-
bindungsleitung gebaut wird;

d) von den Nutzern dieser Verbindungsleitung werden Entgelte ver-
langt;

e) seit der teilweisen Marktöffnung gemäß Artikel 19 der Richtlinie
96/92/EG dürfen keine Anteile der Kapital- oder Betriebskosten
der Verbindungsleitung über irgendeine Komponente der Entgelte
für die Nutzung der Übertragungs- oder Verteilernetze, die durch
diese Verbindungsleitung miteinander verbunden werden, gedeckt
worden sein;

f) die Ausnahme wirkt sich nicht nachteilig auf den Wettbewerb oder
das effektive Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarkts oder das
effiziente Funktionieren des regulierten Netzes aus, an das die Ver-
bindungsleitung angeschlossen ist.

(2) Absatz 1 gilt in Ausnahmefällen auch für Wechselstrom-Verbin-
dungsleitungen, sofern die Kosten und die Risiken der betreffenden
Investition im Vergleich zu den Kosten und Risiken, die normalerweise
bei einer Verbindung zweier benachbarter nationaler Übertragungsnetze
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durch eine Wechselstrom-Verbindungsleitung auftreten, besonders hoch
sind.

(3) Absatz 1 gilt auch für erhebliche Kapazitätserhöhungen bei vor-
handenen Verbindungsleitungen.

(4) a) Die Regulierungsbehörde kann von Fall zu Fall über Ausnah-
men nach den Absätzen 1 und 2 entscheiden. Die Mitglied-
staaten können jedoch vorsehen, dass die Regulierungsbehör-
den ihre Stellungnahme zu dem Antrag auf Gewährung einer
Ausnahme der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats zur förm-
lichen Entscheidung vorzulegen haben. Diese Stellungnahme
wird zusammen mit der Entscheidung veröffentlicht.

b) i) Die Ausnahme kann sich auf die Gesamtkapazität oder nur
einen Teil der Kapazität der neuen Verbindungsleitung
oder der vorhandenen Verbindungsleitung mit erheblich
erhöhter Kapazität erstrecken.

ii) Bei der Entscheidung über die Gewährung einer Aus-
nahme wird in jedem Einzelfall der Notwendigkeit Rech-
nung getragen, Bedingungen für die Dauer der Ausnahme
und den nichtdiskriminierenden Zugang zu der Verbin-
dungsleitung aufzuerlegen.

iii) Bei den Entscheidungen nach den Ziffern i und ii werden
insbesondere die neu zu schaffende Kapazität, der erwar-
tete Zeithorizont des Vorhabens und die einzelstaatlichen
Gegebenheiten berücksichtigt.

c) Die zuständige Behörde kann bei Gewährung einer Ausnahme
die Regeln und/oder Mechanismen für das Kapazitätsmanage-
ment und die Kapazitätszuweisung billigen oder festlegen.

d) Die Entscheidung zur Gewährung einer Ausnahme — ein-
schließlich der in Buchstabe b genannten Bedingungen — ist
ordnungsgemäß zu begründen und zu veröffentlichen.

e) Jede Entscheidung zur Gewährung einer Ausnahme wird nach
Konsultation der anderen betroffenen Mitgliedstaaten oder Re-
gulierungsbehörden getroffen.

(5) Die zuständige Behörde teilt der Kommission unverzüglich die
Entscheidung zusammen mit allen für die Entscheidung bedeutsamen
Informationen mit. Diese Informationen können der Kommission in
einer Zusammenfassung übermittelt werden, die der Kommission eine
fundierte Entscheidung ermöglicht.

Die Informationen müssen insbesondere Folgendes enthalten:

— eine ausführliche Begründung der durch die Regulierungsbehörde
oder den Mitgliedstaat gewährten Ausnahme, einschließlich finanz-
ieller Informationen, die die Notwendigkeit der Ausnahme rechtfer-
tigen;

— eine Untersuchung bezüglich der Auswirkungen der Gewährung der
Ausnahme auf den Wettbewerb und das effektive Funktionieren des
Elektrizitätsbinnenmarkts;

— eine Begründung der Geltungsdauer der Ausnahme sowie des An-
teils an der Gesamtkapazität der Verbindungsleitung, für den die
Ausnahme gewährt wird;

— das Ergebnis der Konsultation der betroffenen Mitgliedstaaten bzw.
Regulierungsbehörden.

Die Kommission kann binnen zwei Monaten nach Eingang einer Mit-
teilung verlangen, dass die betreffende Regulierungsbehörde bzw. der
betreffende Mitgliedstaat die Entscheidung über die Gewährung der
Ausnahme ändert oder widerruft. Die Zweimonatsfrist kann um einen
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weiteren Monat verlängert werden, wenn die Kommission zusätzliche
Informationen anfordert.

Kommt die betreffende Regulierungsbehörde bzw. der betreffende Mit-
gliedstaat der Aufforderung nicht binnen vier Wochen nach, so wird
nach dem Verfahren des Artikels 13 Absatz 3 eine endgültige Entschei-
dung getroffen.

Die Kommission behandelt wirtschaftlich sensible Informationen ver-
traulich.

Artikel 8

Leitlinien

(1) Gemäß dem Verfahren des Artikels 13 Absatz 2 erlässt und än-
dert die Kommission gegebenenfalls Leitlinien zu den in den Absätzen
2 und 3 aufgeführten Fragen hinsichtlich des Ausgleichsmechanismus
zwischen Übertragungsnetzbetreibern in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen der Artikel 3 und 4. Beim erstmaligen Erlass dieser Leit-
linien trägt die Kommission dafür Sorge, dass sie in einem einzigen
Entwurf einer Maßnahme zumindest die in Absatz 2 Buchstaben a
und d und in Absatz 3 aufgeführten Fragen erfassen.

(2) Die Leitlinien enthalten:

a) Einzelheiten des Verfahrens zur Ermittlung der zu Ausgleichszahlun-
gen für grenzüberschreitende Stromflüsse verpflichteten Übertra-
gungsnetzbetreiber, einschließlich der Aufteilung zwischen den Be-
treibern von nationalen Übertragungsnetzen, aus denen grenzüber-
schreitende Stromflüsse stammen, und von Netzen, in denen diese
Stromflüsse enden, gemäß Artikel 3 Absatz 2;

b) Einzelheiten des einzuhaltenden Zahlungsverfahrens einschließlich
der Festlegung des ersten Zeitraums, für den Ausgleichszahlungen
zu leisten sind, gemäß Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2;

c) Einzelheiten der Methoden für die Bestimmung der durchgeleiteten
grenzüberschreitenden Stromflüsse, für die nach Artikel 3 Aus-
gleichszahlungen zu leisten sind, sowohl hinsichtlich der Mengen
als auch der Art der Flüsse, und die Feststellung der Größe dieser
Flüsse als aus Übertragungsnetzen einzelner Mitgliedstaaten stam-
mend und/oder dort endend gemäß Artikel 3 Absatz 5;

d) Einzelheiten der Methode für die Ermittlung des Nutzens und der
Kosten, die infolge der Durchleitung grenzüberschreitender Strom-
flüsse entstanden sind, gemäß Artikel 3 Absatz 6;

e) Einzelheiten der Behandlung von Stromflüssen, die aus Ländern
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums stammen oder in die-
sen Ländern enden, im Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwi-
schen Übertragungsnetzbetreibern;

f) Beteiligung nationaler, durch Gleichstromleitungen miteinander ver-
bundener Netze gemäß Artikel 3.

(3) Die Leitlinien enthalten ferner geeignete Regeln für eine schritt-
weise Harmonisierung der zugrunde liegenden Grundsätze für die Fest-
setzung der nach den nationalen Tarifsystemen von Erzeugern und Ver-
brauchern (Last) zu zahlenden Entgelte, einschließlich der Einbeziehung
des Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern in
die nationalen Netzentgelte und der Vermittlung geeigneter und wirksa-
mer standortbezogener Preissignale, nach den in Artikel 4 dargelegten
Grundsätzen.

Die Leitlinien sehen geeignete und wirksame harmonisierte standortbe-
zogene Preissignale auf europäischer Ebene vor.

Eine Harmonisierung in dieser Hinsicht hindert die Mitgliedstaaten nicht
daran, bestimmte Mechanismen anzuwenden, um sicherzustellen, dass
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die von den Verbrauchern (Last) zu tragenden Netzzugangsentgelte in
ihrem gesamten Hoheitsgebiet vergleichbar sind.

(4) Die Kommission ändert gegebenenfalls gemäß dem Verfahren des
Artikels 13 Absatz 2 die im Anhang aufgeführtenLeitlinien für die Ver-
waltung und Zuweisung verfügbarer Übertragungskapazität von Verbin-
dungsleitungen zwischen nationalen Netzen nach den Grundsätzen der
Artikel 5 und 6, insbesondere um detaillierte Leitlinien für alle in der
Praxis angewandten Kapazitätszuweisungsmethoden einzubeziehen und
um sicherzustellen, dass sich die Weiterentwicklung der Engpassma-
nagement-Mechanismen im Einklang mit den Zielen des Binnenmarktes
vollzieht. Gegebenenfalls werden im Rahmen solcher Änderungen ge-
meinsame Regeln über Mindestsicherheits- und -betriebsstandards für
die Netznutzung und den Netzbetrieb nach Artikel 5 Absatz 2 festgelegt.

Bei Erlass oder Änderung von Leitlinien trägt die Kommission dafür
Sorge, dass diese das Mindestmaß an Harmonisierung bewirken, das zur
Erreichung der Ziele dieser Verordnung erforderlich ist, und nicht über
das für diesen Zweck erforderliche Maß hinausgehen.

Bei Erlass oder Änderung von Leitlinien gibt die Kommission an, wel-
che Maßnahmen sie hinsichtlich der Übereinstimmung der Regeln in
Drittländern, die Teil des europäischen Stromnetzes sind, mit den betref-
fenden Leitlinien ergriffen hat.

Artikel 9

Regulierungsbehörden

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sorgen die Regulierungsbehörden
für die Einhaltung dieser Verordnung und der gemäß Artikel 8 festge-
legten Leitlinien. Soweit dies zur Verwirklichung der Ziele dieser Ver-
ordnung angebracht ist, arbeiten sie untereinander und mit der Kommis-
sion zusammen.

Artikel 10

Übermittlung von Informationen und Vertraulichkeit

(1) Die Mitgliedstaaten und die Regulierungsbehörden übermitteln
der Kommission auf Anforderung alle für die Zwecke des Artikels 3
Absatz 4 und des Artikels 8 erforderlichen Informationen.

Insbesondere übermitteln die Regulierungsbehörden für die Zwecke des
Artikels 3 Absätze 4 und 6 regelmäßig Informationen über die den
nationalen Übertragungsnetzbetreibern tatsächlich entstandenen Kosten
sowie die Daten und alle relevanten Informationen zu den Stromflüssen
in den Netzen der Übertragungsnetzbetreiber und zu den Netzkosten.

Unter Berücksichtigung der Komplexität der angeforderten Informatio-
nen und der Dringlichkeit, mit der sie benötigt werden, setzt die Kom-
mission eine angemessene Frist für die Übermittlung der Informationen.

(2) Wenn der betroffene Mitgliedstaat oder die betroffene Regulie-
rungsbehörde die Informationen nicht innerhalb der gemäß Absatz 1
gesetzten Frist übermittelt, kann die Kommission alle Informationen,
die für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 4 und des Artikels 8 erforder-
lich sind, unmittelbar von den jeweiligen Unternehmen anfordern.

Fordert die Kommission von einem Unternehmen Informationen an, so
übermittelt sie den Regulierungsbehörden des Mitgliedstaats, in dessen
Hoheitsgebiet sich der Sitz des Unternehmens befindet, gleichzeitig eine
Abschrift dieser Anforderung.

(3) In ihrer Anforderung gibt die Kommission die Rechtsgrundlage,
die Frist für die Übermittlung der Informationen, den Zweck der An-
forderung sowie die in Artikel 12 Absatz 2 für den Fall der Erteilung
unrichtiger, unvollständiger oder irreführender Auskünfte vorgesehenen
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Sanktionen an. Die Kommission setzt dabei eine angemessene Frist
unter Berücksichtigung der Komplexität der angeforderten Informatio-
nen und der Dringlichkeit, mit der sie benötigt werden.

(4) Die Inhaber der Unternehmen oder ihre Vertreter und bei juristi-
schen Personen die nach Gesetz oder Satzung zu ihrer Vertretung be-
vollmächtigten Personen erteilen die verlangten Auskünfte. Ordnungs-
gemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte können die Auskünfte im Auftrag
ihrer Mandanten erteilen, wobei die Mandanten in vollem Umfang haf-
ten, falls die erteilten Auskünfte unvollständig, unrichtig oder irrefüh-
rend sind.

(5) Wird eine von einem Unternehmen verlangte Auskunft innerhalb
einer von der Kommission gesetzten Frist nicht oder nicht vollständig
erteilt, so kann die Kommission die Information durch Entscheidung
anfordern. In der Entscheidung werden die angeforderten Informationen
bezeichnet und eine angemessene Frist für ihre Übermittlung bestimmt.
Sie enthält einen Hinweis auf die in Artikel 12 Absatz 2 vorgesehenen
Sanktionen. Sie enthält ferner einen Hinweis auf das Recht, vor dem
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gegen die Entscheidung
Klage zu erheben.

Die Kommission übermittelt den Regulierungsbehörden des Mitglieds-
taates, in dessen Hoheitsgebiet sich der Wohnsitz der Person oder der
Sitz des Unternehmens befindet, gleichzeitig eine Abschrift ihrer Ent-
scheidung.

(6) Die aufgrund dieser Verordnung angeforderten Informationen
werden nur für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 4 und des Artikels
8 verwendet.

Die Kommission darf die Informationen, die sie im Rahmen dieser
Verordnung erhalten hat und die ihrem Wesen nach unter das Ge-
schäftsgeheimnis fallen, nicht preisgeben.

Artikel 11

Recht der Mitgliedstaaten, detailliertere Maßnahmen vorzusehen

Diese Verordnung berührt nicht die Rechte der Mitgliedstaaten, Maß-
nahmen beizubehalten oder einzuführen, die detailliertere Bestimmun-
gen als diese Verordnung und die Leitlinien nach Artikel 8 enthalten.

Artikel 12

Sanktionen

(1) Die Mitgliedstaaten legen unbeschadet des Absatzes 2 fest, wel-
che Sanktionen bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung zu verhängen sind, und treffen alle zu ihrer Durchsetzung
erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirk-
sam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen
der Kommission die entsprechenden Bestimmungen spätestens bis 1.
Juli 2004 mit und melden ihr unverzüglich spätere Änderungen, die
diese betreffen.

(2) Die Kommission kann Unternehmen durch Entscheidung Geld-
bußen bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des im vorausgegangenen
Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes auferlegen, wenn sie vorsätzlich
oder fahrlässig bei der Erteilung einer nach Artikel 10 Absatz 3 ver-
langten Auskunft unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben
oder die Angaben nicht innerhalb der in einer Entscheidung nach Arti-
kel 10 Absatz 5 Unterabsatz 1 gesetzten Frist machen.

Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist die Schwere der Nicht-
einhaltung der Anforderungen des Unterabsatzes 1 zu berücksichtigen.
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(3) Sanktionen nach Absatz 1 und Entscheidungen nach Absatz 2
sind nicht strafrechtlicher Art.

Artikel 13

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Arti-
kel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 3
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Arti-
kel 8.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 14

Bericht der Kommission

Die Kommission überwacht die Anwendung dieser Verordnung. Sie legt
dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens drei Jahre nach
Inkrafttreten dieser Verordnung einen Bericht über die Erfahrungen bei
ihrer Anwendung vor. In dem Bericht ist insbesondere zu analysieren, in
welchem Umfang die Verordnung gewährleisten konnte, dass der grenz-
überschreitende Stromaustausch unter nichtdiskriminierenden und kos-
tenorientierten Netzzugangsbedingungen stattfindet und somit zur An-
gebotsvielfalt für die Kunden in einem gut funktionierenden Binnen-
markt und zur langfristigen Versorgungssicherheit beiträgt, und inwie-
weit wirksame standortbezogene Preissignale vorhanden sind. Der Be-
richt kann gegebenenfalls geeignete Vorschläge und/oder Empfehlungen
enthalten.

Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Juli 2004.

▼M1
Für die Verbindungsleitungen zwischen Slowenien und den benachbar-
ten Mitgliedstaaten gelten Artikel 6 Absatz 1 und die im Anhang im
Kapitel „Allgemeines“ unter den Nummern 1 bis 4 aufgeführten Regeln
ab dem 1. Juli 2007. Dieser Absatz gilt nur für die Verbindungskapa-
zität, die vom slowenischen Übertragungsnetzbetreiber zugewiesen wird,
und nur insoweit, als diese Kapazität die Hälfte der gesamten verfügba-
ren Verbindungskapazität nicht überschreitet.

▼B
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG

Leitlinien für das Management und die Vergabe verfügbarer Übertra-
gungskapazitäten auf Verbindungsleitungen zwischen nationalen Netzen

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) setzen alle verfügbaren Mittel ein,
um alle kommerziellen Transaktionen, einschließlich Transaktionen zum
Zwecke des grenzüberschreitenden Handels, anzunehmen.

1.2 Besteht kein Engpass, darf der Netzzugang für den grenzüberschreitenden
Handel nicht beschränkt werden. Wo üblicherweise keine Engpässe auf-
treten, ist kein ständiges, allgemeines Engpassmanagementverfahren erfor-
derlich.

1.3 Wo fahrplanmäßige kommerzielle Transaktionen mit dem sicheren Netz-
betrieb nicht vereinbar sind, wirken die ÜNB dem Engpass im Einklang
mit den Anforderungen an den sicheren Netzbetrieb entgegen und setzen
entsprechende Maßnahmen ein, um sicherzustellen, dass alle damit ver-
bundenen Kosten ein ökonomisch effizientes Niveau nicht überschreiten.
Falls kostengünstigere Maßnahmen nicht angewandt werden können, sind
ein Redispatching oder Countertrading als Abhilfemaßnahme in Betracht
zu ziehen.

1.4 Falls strukturelle Engpässe auftreten, müssen die ÜNB unverzüglich ge-
eignete, im Voraus festgelegte und vereinbarte Regeln und Vereinbarun-
gen für das Engpassmanagement anwenden. Die Engpassmanagementme-
thoden gewährleisten, dass die mit der zugewiesenen Übertragungskapazi-
tät verbundenen physikalischen Stromflüsse mit den Netzsicherheitsstan-
dards übereinstimmen.

1.5 Die für das Engpassmanagement angewandten Methoden senden effiziente
ökonomische Signale an die Marktteilnehmer und ÜNB aus, fördern den
Wettbewerb und sind für eine regionale und gemeinschaftsweite Anwen-
dung geeignet.

1.6 Beim Engpassmanagement dürfen keine Unterschiede aufgrund der unter-
schiedlichen Transaktion gemacht werden. Ein Antrag auf Netzzugang für
den grenzüberschreitenden Handel darf nur dann verweigert werden, wenn
die folgenden Voraussetzungen zusammen vorliegen:

a) Die zusätzlichen physikalischen Lastflüsse, die aus der Annahme dieses
Antrags resultieren, lassen eine Situation entstehen, in der der sichere
Betrieb des elektrischen Energieversorgungsnetzes nicht mehr gewähr-
leistet werden kann, und

b) der monetäre Wert dieses Antrags ist im Engpassmanagementverfahren
niedriger als der aller anderen Anträge, die für dieselbe Leistung und
zu denselben Bedingungen angenommen werden sollen.

1.7 Bei der Bestimmung der Netzgebiete, in denen und zwischen denen Eng-
passmanagement betrieben werden soll, lassen sich die ÜNB von den
Grundsätzen der Rentabilität und der Minimierung negativer Auswirkun-
gen auf den Elektrizitätsbinnenmarkt leiten. Insbesondere dürfen die ÜNB
die Verbindungskapazität, außer aus Gründen der Betriebssicherheit, nicht
beschränken, um einen Engpass innerhalb der eigenen Regelzone zu be-
heben, es sei denn aus den oben genannten Gründen und aus Gründen der
Betriebssicherheit (1). Falls eine solche Situation eintritt, wird sie von den
ÜNB beschrieben und allen Nutzern in transparenter Weise dargelegt. Eine
solche Situation kann nur solange geduldet werden, bis eine langfristige
Lösung gefunden wird. Die Methodik und die Projekte, durch die eine
langfristige Lösung erreicht werden soll, werden von den ÜNB beschrie-
ben und allen Nutzern in transparenter Weise dargelegt.

1.8 Beim Einsatz von netztechnischen Maßnahmen und von Redispatching im
Betrieb des Übertragungsnetzes in der eigenen Regelzone berücksichtigt
der ÜNB die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf benachbarte Regel-
zonen.

1.9 Spätestens bis zum 1. Januar 2008 werden koordinierte Mechanismen für
das „intra-day“-Engpassmanagement eingeführt, um die Handelsmöglich-
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keiten zu maximieren und den grenzüberschreitenden Austausch von Aus-
gleichsenergie zu ermöglichen.

1.10 Die nationalen Regulierungsbehörden bewerten die Methoden des Eng-
passmanagements in regelmäßigen Abständen unter besonderer Berück-
sichtigung der Einhaltung der in dieser Verordnung und diesen Leitlinien
festgelegten Grundsätze und Regeln sowie der von den Regulierungsbe-
hörden gemäß diesen Grundsätzen und Regeln festgelegten Modalitäten
und Bedingungen. Eine solche Bewertung umfasst die Konsultation aller
Marktteilnehmer und einschlägige Studien.

2. Engpassmanagementmethoden

2.1 Die Engpassmanagementmethoden sind marktorientiert, um einen effizien-
ten grenzüberschreitenden Handel zu erleichtern. Zu diesem Zweck erfolgt
die Kapazitätsvergabe nur durch explizite (Kapazitäts-)Auktionen oder
durch implizite (Kapazitäts- und Energie-)Auktionen. Beide Methoden
können für ein und dieselbe Verbindungsleitung gleichzeitig bestehen.
Für den „intra-day“-Handel kann ein fortlaufendes Handelssystem verwen-
det werden.

2.2 In Abhängigkeit von den Wettbewerbsbedingungen müssen die Mechanis-
men für das Engpassmanagement unter Umständen sowohl eine kurz- als
auch eine langfristige Kapazitätsvergabe ermöglichen.

2.3 Bei jedem Kapazitätsvergabeverfahren werden ein festgeschriebener Anteil
der verfügbaren Verbindungskapazität, etwaige verbleibende, nicht zuvor
zugewiesene Kapazitäten und Kapazitäten, die Kapazitätsinhaber aus frü-
heren Vergaben freigegeben haben, zugewiesen.

2.4 Die ÜNB optimieren die Verlässlichkeit der Kapazitätsbereitstellung unter
Berücksichtigung der Rechte und Pflichten der beteiligten ÜNB und der
Rechte und Pflichten der Marktteilnehmer, um einen wirksamen und effi-
zienten Wettbewerb zu erleichtern. Ein angemessener Anteil der Kapazitä-
ten kann dem Markt mit einem geringeren Verbindlichkeitsgrad angeboten
werden, die genauen Bedingungen für die Übertragung über grenzüber-
schreitende Leitungen müssen den Marktteilnehmern jedoch immer be-
kannt gegeben werden.

2.5 Die mit lang- und mittelfristigen Vergaben verbundenen Kapazitätsrechte
müssen verbindliche Übertragungskapazitätsrechte sein. Für sie gilt zum
Zeitpunkt der Nominierung der „use-it-or-lose-it“-Grundsatz oder der „use-
it-or-sell-it“-Grundsatz.

2.6 Die ÜNB legen eine zweckmäßige Struktur für die Kapazitätsvergabe für
die einzelnen Zeitraster fest. Hierzu kann die Option gehören, einen Min-
destprozentsatz der Verbindungskapazität für die täglich oder mehrmals
täglich erfolgende Vergabe zu reservieren. Diese Vergabestruktur wird
von den jeweiligen Regulierungsbehörden überprüft. Bei der Erstellung
ihrer Vorschläge berücksichtigen die ÜNB

a) die Merkmale der Märkte

b) die Betriebsbedingungen, z. B. die Auswirkungen der Saldierung ver-
bindlich angemeldeter Fahrpläne

c) den Grad der Harmonisierung der Prozentsätze und der Zeitraster, die
für die verschiedenen bestehenden Kapazitätsvergabemechanismen fest-
gelegt wurden.

2.7 Bei der Kapazitätsvergabe dürfen Marktteilnehmer, die grenzüberschrei-
tende Lieferungen durch die Nutzung bilateraler Verträge realisieren,
und Marktteilnehmer, die ihre grenzüberschreitenden Lieferungen über
die Strombörsen realisieren, nicht diskriminiert werden. Die höchsten Ge-
bote, ob implizite oder explizite Gebote für ein bestimmtes Zeitraster,
erhalten den Zuschlag.

2.8 In Regionen, in denen Terminstrommärkte gut entwickelt sind und sich als
effizient erwiesen haben, kann die gesamte Verbindungskapazität durch
implizite Auktionen vergeben werden.

2.9 Außer bei neuen Verbindungsleitungen, für die eine Ausnahme nach Arti-
kel 7 der Verordnung gilt, dürfen bei den Kapazitätsvergabemethoden
keine Mindestpreise festgesetzt werden.

2.10 Grundsätzlich dürfen alle potenziellen Marktteilnehmer uneingeschränkt
am Vergabeverfahren teilnehmen. Um zu vermeiden, dass Probleme im
Zusammenhang mit der potenziellen Nutzung der marktbeherrschenden
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Stellung eines Marktteilnehmers entstehen oder verschärft werden, können
die jeweiligen Regulierungs- und/oder Wettbewerbsbehörden gegebenen-
falls allgemeine oder für ein einzelnes Unternehmen geltende Beschrän-
kungen aufgrund der Machtmarkt verhängen.

2.11 Die Marktteilnehmer nominieren ihre Kapazitätsnutzung bis zu einem für
die einzelnen Zeitraster festgelegten Termin verbindlich bei den ÜNB. Der
Termin ist so festzusetzen, dass die ÜNB in der Lage sind, ungenutzte
Kapazitäten für eine Neuvergabe im nächsten relevanten Zeitraster, ein-
schließlich „intra-day“, neu einzustellen.

2.12 Die Kapazität ist auf sekundärer Basis frei handelbar, sofern der ÜNB
ausreichend rechtzeitig unterrichtet wird. Lehnt ein ÜNB den Sekundär-
handel (Sekundärtransaktionen) ab, muss der ÜNB dies allen Marktteil-
nehmern in deutlicher und transparenter Form mitteilen und erklären und
der Regulierungsbehörde melden.

2.13 Die finanziellen Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung der mit der
Kapazitätsvergabe verbundenen Verpflichtungen ergeben, werden denjeni-
gen angelastet, die für diese Nichteinhaltung verantwortlich sind. Nutzen
Marktteilnehmer die Kapazität, zu deren Nutzung sie sich verpflichtet
haben, nicht, oder handeln sie diese im Falle einer durch eine explizite
Auktion erworbenen Kapazität nicht auf sekundärer Basis oder geben sie
die Kapazität nicht rechtzeitig zurück, verlieren sie ihren Anspruch auf
diese Kapazität und zahlen ein kostenorientiertes Entgelt. Die kostenorien-
tierte Entgelte für die Nichtnutzung von Kapazität müssen gerechtfertig
und angemessen sein. Ebenso muss ein ÜNB, der seiner Verpflichtung
nicht nachkommt, den Marktteilnehmer für den Verlust von Kapazitäts-
rechten entschädigen. Folgeverluste werden dabei nicht berücksichtigt. Die
zentralen Konzepte und Methoden zur Bestimmung der Haftungsansprü-
che aus der Nichteinhaltung von Verpflichtungen sind, was die finanz-
iellen Konsequenzen betrifft, im Voraus festzulegen und von der jeweili-
gen nationalen Regulierungsbehörde bzw. den jeweiligen nationalen Re-
gulierungsbehörden zu überprüfen.

3. Koordinierung

3.1 Die Kapazitätsvergabe auf einer Verbindungsleitung wird mit Hilfe ge-
meinsamer Vergabeverfahren der beteiligten ÜNB koordiniert und vorge-
nommen. In Fällen, in denen damit zu rechnen ist, dass der kommerzielle
Handel zwischen zwei Ländern (ÜNB) erhebliche Auswirkungen auf die
physikalischen Lastflüsse in einem Drittland (ÜNB) haben wird, werden
die Engpassmanagementmethoden zwischen allen auf diese Weise betrof-
fenen ÜNB durch ein gemeinsames Verfahren für das Engpassmanage-
ment koordiniert. Die nationalen Regulierungsbehörden und die ÜNB ge-
währleisten, dass es nicht zu einer einseitigen Anwendung eines Engpass-
managementverfahrens kommt, das erhebliche Auswirkungen auf die phy-
sikalischen Stromflüsse in anderen Netzen hat.

3.2 Spätestens zum 1. Januar 2007 werden zwischen den Ländern in den
folgenden Regionen eine gemeinsame, koordinierte Methode für das Eng-
passmanagement und ein gemeinsames, koordiniertes Verfahren, durch das
dem Markt auf mindestens jährlicher, monatlicher und vortäglicher Grund-
lage Kapazitäten zugewiesen werden, angewandt:

a) Nordeuropa (d. h. Dänemark, Schweden, Finnland, Deutschland und
Polen)

b) Nordwesteuropa (d. h. Benelux, Deutschland und Frankreich)

c) Nordgrenzen Italiens (d. h. Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich,
Slowenien und Griechenland)

d) Mittelosteuropa (d. h. Deutschland, Polen, Tschechische Republik, Un-
garn, Österreich und Slowenien)

e) Südwesteuropa (d. h. Spanien, Portugal und Frankreich)

f) Vereinigtes Königreich, Irland und Frankreich

g) Baltische Staaten (d. h. Estland, Lettland und Litauen)

Bei einer Verbindungsleitung, die Länder betrifft, die mehr als einer Re-
gion angehören, kann die jeweils angewandte Engpassmanagementme-
thode verschieden sein, um die Vereinbarkeit mit den in den anderen
Regionen, zu denen diese Länder gehören, angewandten Methoden zu
gewährleisten. In diesem Fall schlagen die maßgeblichen ÜNB die Me-
thode vor, die von den jeweiligen Regulierungsbehörden überprüft wird.
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3.3 In Regionen, auf die unter Ziffer 2.8 Bezug genommen wird, kann die
gesamte Verbindungskapazität durch eine Vergabe für den Folgetag zuge-
wiesen werden.

3.4 In allen genannten sieben Regionen sind miteinander kompatible Engpass-
managementverfahren im Hinblick auf die Bildung eines wirklich integ-
rierten europäischen Elektrizitätsbinnenmarkts festzulegen. Die Marktteil-
nehmer dürfen sich nicht regionalen Netzen gegenüber sehen, die mit-
einander nicht kompatibel sind.

3.5 Mit Blick auf die Förderung eines fairen und effizienten Wettbewerbs und
des grenzüberschreitenden Handels umfasst die Koordinierung zwischen
den ÜNB innerhalb der unter Ziffer 3.2 genannten Regionen alle Stufen
von der Kapazitätsberechnung und der Vergabeoptimierung bis zum siche-
ren Netzbetrieb, wobei die Verantwortlichkeiten klar zugeordnet sind. Zu
einer solchen Koordinierung gehören insbesondere

a) die Verwendung eines gemeinsamen Übertragungsnetzmodells, das auf
effiziente Weise mit voneinander abhängigen physikalischen Ringflüs-
sen umgeht und Abweichungen zwischen den physikalischen und den
kommerziellen Lastflüssen berücksichtigt,

b) die Vergabe und die Nominierung von Kapazität für einen effizienten
Umgang mit voneinander abhängigen physikalischen Ringflüssen

c) identische Verpflichtungen der Kapazitätsinhaber zur Bereitstellung
von Informationen über ihre beabsichtigte Kapazitätsnutzung, z. B.
die Nominierung von Kapazität (für explizite Auktionen)

d) einheitliche Zeitraster und Termine für die letzte Mitteilung von Fahr-
plänen

e) eine hinsichtlich der Zeitraster (z. B. 1 Tag, 3 Stunden, 1 Woche usw.)
und der verkauften Kapazitätsblöcke (Leistung in MW, Energie in
MWh usw.) einheitliche Struktur für die Kapazitätsvergabe

f) ein einheitlicher Rahmen für die Verträge mit den Marktteilnehmern

g) die Überprüfung von Stromflüssen, um die Anforderungen an die Netz-
sicherheit für die Betriebsplanung und für den Echtzeitbetrieb einzu-
halten

h) Rechnungslegung und Bezahlung von Maßnahmen des Engpassmana-
gements.

3.6 Die Koordinierung umfasst auch den Informationsaustausch zwischen
ÜNB. Art, Zeitpunkt und Häufigkeit des Informationsaustauschs müssen
mit den unter Ziffer 3.5 genannten Tätigkeiten und mit dem Funktionieren
der Elektrizitätsmärkte vereinbar sein. Dieser Informationsaustausch muss
es insbesondere den ÜNB ermöglichen, die bestmöglichen Prognosen zur
allgemeinen Netzsituation zu erstellen, um die Stromflüsse in ihrem Netz
und die verfügbaren Verbindungskapazitäten zu bewerten. Ein ÜNB, der
Informationen im Auftrag anderer ÜNB kompiliert, meldet den beteiligten
ÜNB die Ergebnisse der Datenerhebung zurück.

4. Zeitplan für den marktbetrieb

4.1 Die Vergabe der verfügbaren Übertragungskapazität erfolgt mit ausrei-
chendem Vorlauf. Vor jeder Vergabe veröffentlichen die beteiligten
ÜNB gemeinsam die zuzuweisende Kapazität, wobei sie gegebenenfalls
die aus etwaigen verbindlichen Übertragungsrechten frei gewordene Kapa-
zität und, sofern relevant, die damit verbundenen saldierten Nominierun-
gen sowie alle Zeiträume, in denen die Kapazität (z. B. aus Wartungs-
gründen) reduziert wird oder nicht zur Verfügung steht, berücksichtigen.

4.2 Unter umfassender Berücksichtigung der Netzsicherheit erfolgt die Nomi-
nierung von Übertragungsrechten mit ausreichendem Vorlauf vor den vor-
täglichen Sitzungen aller relevanten organisierten Märkte und vor der Ver-
öffentlichung der Kapazität, die nach dem Mechanismus der am Folgetag
oder „intra-day“ erfolgenden Vergabe zugewiesen werden soll. Nominie-
rungen von Übertragungsrechten in gegenläufiger Richtung werden sal-
diert, um die Verbindungsleitung effizient zu nutzen.

4.3 Sukzessive, mehrmals täglich („intra-day“) stattfindende Vergaben der ver-
fügbaren Übertragungskapazität für den Tag d erfolgen an den Tagen d-1
und d nach der Veröffentlichung der prognostizierten oder der tatsäch-
lichen Erzeugungsfahrpläne für den Folgetag.
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4.4 Bei der Vorbereitung des Netzbetriebs für den Folgetag tauschen die ÜNB
Informationen mit den benachbarten ÜNB aus, darunter Informationen
über ihre prognostizierte Netztopologie, die Verfügbarkeit und die prog-
nostizierte Erzeugung von Erzeugungseinheiten und Lastflüsse, um die
Nutzung des gesamten Netzes durch betriebliche Maßnahmen im Einklang
mit den Regeln für den sicheren Netzbetrieb zu optimieren.

5. Transparenz

5.1. Die ÜNB veröffentlichen alle relevanten Daten, die die Netzverfügbarkeit,
den Netzzugang und die Netznutzung betreffen, einschließlich eines Be-
richts, in dem die Engpässe und die Gründe dafür, die für das Engpass-
management angewandten Methoden und die Pläne für das künftige Eng-
passmanagement dargelegt werden.

5.2 Die ÜNB veröffentlichen auf der Grundlage der elektrischen und physi-
kalischen Netzgegebenheiten eine allgemeine Beschreibung der einzelnen,
in Abhängigkeit von den jeweiligen Rahmenbedingungen zur Maximie-
rung der dem Markt zur Verfügung stehenden Kapazität angewandten
Methoden für das Engpassmanagement und ein allgemeines Modell für
die Berechnung der Verbindungskapazität für die verschiedenen Zeitraster.
Ein derartiges Modell unterliegt der Überprüfung durch die Regulierungs-
behörden der betroffenen Mitgliedstaaten.

5.3 Die angewandeten Engpassmanagement- und Kapazitätsvergabeverfahren
sowie die Zeiten und Verfahren für die Beantragung von Kapazitäten, eine
Beschreibung der angebotenen Produkte und der Rechte und Pflichten
sowohl der ÜNB als auch der Partei, die die Kapazität bezieht, einschließ-
lich der Haftungsansprüche aus der Nichteinhaltung von Verpflichtungen,
werden von den ÜNB ausführlich dargelegt und allen potenziellen Netz-
nutzern in transparenter Weise zugänglich gemacht.

5.4 Die Betriebs- und Planungsstandards sind fester Bestandteil der Informa-
tionen, die die Übertragungsnetzbetreiber in öffentlich zugänglichen Unter-
lagen veröffentlichen. Auch diese Unterlagen werden von den nationalen
Regulierungsbehörden überprüft.

5.5 Die ÜNB veröffentlichen alle relevanten Daten, die den grenzüberschrei-
tenden Handel betreffen, ausgehend von der bestmöglichen Prognose. Um
dieser Verpflichtung nachzukommen, stellen die betroffenen Marktteilneh-
mer den ÜNB die relevanten Daten zur Verfügung. Die Art und Weise, in
der solche Informationen veröffentlicht werden, wird von den Regulie-
rungsbehörden überprüft. Die ÜNB veröffentlichen mindestens folgende
Angaben:

a) jährlich: Informationen über die langfristige Entwicklung der Übertra-
gungsinfrastruktur und ihre Auswirkungen auf die grenzüberschreitende
Übertragungskapazität

b) monatlich: Prognosen über die dem Markt im Folgemonat und im
Folgejahr zur Verfügung stehende Übertragungskapazität unter Berück-
sichtigung aller dem ÜNB zum Zeitpunkt der Prognoseberechnung
vorliegenden relevanten Informationen (z. B. Auswirkungen der Som-
mer- und der Wintersaison auf die Leitungskapazität, Netzwartungs-
arbeiten, Verfügbarkeit von Erzeugungseinheiten usw.)

c) wöchentlich: Prognosen über die dem Markt in der Folgewoche zur
Verfügung stehende Übertragungskapazität unter Berücksichtigung al-
ler dem ÜNB zum Zeitpunkt der Prognoseberechnung vorliegenden
relevanten Informationen wie Wetterprognose, geplante Netzwartungs-
arbeiten, Verfügbarkeit von Erzeugungseinheiten usw.

d) täglich: die dem Markt je Marktzeiteinheit am Folgetag und „intra-day“
zur Verfügung stehende Übertragungskapazität unter Berücksichtigung
aller saldierten Nominierungen für den Folgetag, aller saldierten Erzeu-
gungsfahrpläne für den Folgetag, aller Nachfrageprognosen und ge-
planten Netzwartungsarbeiten

e) die bereits zugewiesene Gesamtkapazität je Marktzeiteinheit und alle
relevanten Bedingungen, die für die Nutzung dieser Kapazität gelten (z.
B. Auktionsgleichgewichtspreis, Auflagen bezüglich der Art der Kapa-
zitätsnutzung usw.), um etwaige verbleibende Kapazitäten zu ermitteln

f) möglichst bald nach jeder Vergabe die zugewiesene Kapazität und
Angaben zu den gezahlten Preisen

g) unmittelbar nach der Nominierung die genutzte Gesamtkapazität je
Marktzeiteinheit

▼M2

2003R1228— DE — 01.12.2006 — 002.001— 18



h) möglichst echtzeitnah: die aggregierten realisierten kommerziellen Last-
flüsse und die tatsächlichen physikalischen Lastflüsse je Marktzeitein-
heit, einschließlich einer Beschreibung etwaiger Korrekturmaßnahmen,
die von den ÜNB zur Behebung von Netz- oder Systemschwierigkeiten
vorgenommen wurden (z. B. Einschränkung der Transaktionen)

i) ex-ante-Informationen über geplante Ausfälle und ex-post-Informatio-
nen über planmäßige und unplanmäßige Ausfälle von Stromerzeu-
gungseinheiten mit mehr als 100 MW des Vortags.

5.6 Alle relevanten Informationen müssen dem Markt rechtzeitig für das Aus-
handeln aller Transaktionen (z. B. rechtzeitig für das Aushandeln jährli-
cher Lieferverträge für Industriekunden oder für die Einsendung von Ge-
boten an organisierte Märkte) zur Verfügung stehen.

5.7 Die ÜNB veröffentlichen die relevanten Informationen über die prognosti-
zierte Nachfrage und Erzeugung entsprechend den unter Ziffer 5.5 und
Ziffer 5.6 angegebenen Zeitrastern. Die ÜNB veröffentlichen auch die
relevanten Informationen, die für den grenzüberschreitenden Ausgleichs-
markt erforderlich sind.

5.8 Für die Veröffentlichung von Prognosen gilt, dass in Bezug auf die prog-
nostizierten Informationen auch die ex post tatsächlich realisierten Werte
in dem auf die Prognose folgenden Zeitraum oder spätestens am Folgetag
(d+1) zu veröffentlichen sind.

5.9 Sämtliche von den ÜNB veröffentlichten Informationen werden in leicht
zugänglicher Form unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ferner müssen
alle Daten über adäquate und standardisierte Mittel des Datenaustauschs,
die in enger Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern festzulegen sind,
zugänglich sein. Zu den Daten gehören u. a. Informationen über vergan-
gene Zeiträume - mindestens über die letzten zwei Jahre -, damit neu in
den Markt eintretende Unternehmen auch Zugang zu solchen Daten haben.

5.10 Die ÜNB tauschen regelmäßig einen Satz ausreichend genauer Netz- und
Lastflussdaten aus, um dem ÜNB in ihrem jeweiligen Gebiet die Berech-
nung von Lastflüssen zu ermöglichen. Der gleiche Datensatz ist den Re-
gulierungsbehörden und der Europäischen Kommission auf Anfrage zur
Verfügung zu stellen. Die Regulierungsbehörden und die Europäische
Kommission gewährleisten, dass sie und jedweder Berater, der für sie
auf der Grundlage dieser Daten analytische Arbeiten durchführt, diesen
Datensatz vertraulich behandeln.

6. Verwendung von engpasserlösen

6.1 Außer bei neuen Verbindungsleitungen, die eine Ausnahmeregelung nach
Artikel 7 der Verordnung in Anspruch nehmen können, dürfen Engpass-
managementverfahren, die für ein vorher festgelegtes Zeitraster gelten
Erlöse nur aus Engpässen erzielen, die in Bezug auf dieses Zeitraster
entstehen. Das Verfahren für die Verteilung dieser Erlöse wird von den
Regulierungsbehörden überprüft und darf weder die Vergabe zugunsten
einer Kapazität oder Energie nachfragenden Partei verzerren noch einen
Negativanreiz für die Verringerung von Engpässen darstellen.

6.2 Die nationalen Regulierungsbehörden müssen hinsichtlich der Verwen-
dung der Erlöse aus der Vergabe von Verbindungskapazität Transparenz
walten lassen.

6.3 Die Engpasserlöse teilen sich die beteiligten ÜNB gemäß den zwischen
den beteiligten ÜNB vereinbarten und von den jeweiligen Regulierungs-
behörden überprüften Kriterien.

6.4 Die ÜNB legen im Voraus genau fest, wie sie etwaige Engpasserlöse
verwenden werden, und erstatten über die tatsächliche Verwendung dieser
Erlöse Bericht. Die Regulierungsbehörden prüfen, ob die Verwendung mit
dieser Verordnung und diesen Leitlinien übereinstimmt und ob die Ge-
samterlöse aus der Vergabe von Verbindungskapazität für mindestens ei-
nen der drei in Artikel 6 Absatz 6 der Verordnung genannten Zwecke
bestimmt sind.

6.5 Die Regulierungsbehörden veröffentlichen jährlich bis zum 31. Juli eines
jeden Jahres einen Bericht, in dem die Erlöse für den Zeitraum von 12
Monaten bis zum 30. Juni desselben Jahres und die Verwendung der
betreffenden Erlöse dargelegt werden, sowie das Prüfergebnis, demzufolge
die Verwendung mit dieser Verordnung und diesen Leitlinien überein-
stimmt und die gesamten Engpasserlöse für mindestens einen der drei
vorgeschriebenen Zwecke bestimmt sind.
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6.6 Die Verwendung von Engpasserlösen für den Erhalt oder den Ausbau der
Verbindungskapazität ist vorzugsweise für spezielle, im Voraus festgelegte
Projekte bestimmt, die zur Behebung des jeweiligen Engpasses beitragen
und auch, insbesondere hinsichtlich des Genehmigungsverfahrens, inner-
halb eines vernünftigen zeitlichen Rahmens verwirklicht werden können.
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